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RS OGH 1967/5/3 7Ob60/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1967

Norm

EheG §49 A1c

Rechtssatz

Selbst wenn sich die ö2entlich geäußerte Behauptung der Beklagten, der Kläger sei schon mit der Sittenpolizei in

Kon7ikt geraten, als wahr herausstellte, bliebe sie grob ehewidrig, weil es nicht angeht, daß ein Ehegatte ehrenrührige

Dinge über den anderen Ehegatten der Öffentlichkeit preisgibt.
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